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Einführung 

I. Das ordentliche Rechtsmittel 
der Beschwerde (die Prozeßbeschwerde) im Gegensatz zu 

den "unechten Beschwerden" (den Rechtsmitteln eigener Art) 

1. ,,Die Beschwerde", ein nicht homogenes Rechtsmittel 

Wer sich über die Beschwerde im Strafprozeß unterrichten will, wird seinen 
Blick zunächst auf das Dritte Buch der StPO richten. Dessen Zweiter Abschnitt 
wird ihn dazu verleiten, die Bestimmungen über die Beschwerde als ein in sich ge-
schlossenes System zu betrachten. Er wird die Beschwerde an die Seite von Beru-
fung und Revision stellen, gleichsam als weiteres ordentliches Rechtsmittel, das 
sich von den beiden anderen durch gewisse Spezialitäten des Verfahrens und die 
Art des Angriffsobjektes unterscheidet. Er wird § 304 I mit §§ 312 und 3331 ver-
gleichen und - dem Drang des Juristen zur Klassifizierung folgend - Berufung und 
Revision als "Urteilsrechtsmittel" und die Beschwerde als Rechtsmittel gegen 
Beschlüsse und Verfügungen bezeichnen. Aufgrund der weiteren Voraussetzungen 
des § 304 I wird er nur gerichtliche Entscheidungen als beschwerdefähig ansehen 
und hiervon nur solche, die im Vorverfahren, im ersten Rechtszug oder im 
Berufungsverfahren erlassen sind, da doch § 304 I den Anwendungsbereich der 
Beschwerde hierauf begrenzt. 

Der Eindruck eines geschlossenen Systems verblaßt jedoch angesichts der in der 
StPO (abgesehen vom Dritten Buch) und anderen Gesetzen über die Beschwerde 
enthaltenen Sonderbestimmungen. Derartige Spezialvorschriften lassen die Be-
schwerde auch ausserhalb von Vorverfahren, erstem Rechtszug und Berufungsver-
fahren zu, beispielsweise im Strafvollstreckungsverfahren (§§ 453 11, 454 11, 462 
III). Besondere Bestimmungen unterwerfen nicht nur Beschlüsse und Verfügungen, 
sondern auch Urteile und deren Bestandteile der Beschwerde (§ 464 III, § 59 I 
JGG). Selbst der in § 304 I ausgesprochene Grundsatz, wonach die Beschwerde 
nur gegen gerichtliche Entscheidungen statthaft ist, erfährt durch § 172 I, der die 
Beschwerde auch gegen Entscheidungen der StA zuläßt, eine Ausnahme. Werden 
die in anderen Gesetzen enthaltenen Beschwerderegelungen in die Betrachtung 
einbezogen, scheint dieses Rechtsmittel seine einheitlichen Konturen vollends zu 
verlieren. Hier richtet es sich gegen Beschlüsse und Verfügungen (§ 304 I), dort 

I Paragraphen ohne Gesetzesangabe sind solche der StPO. Vorschriften aus Entwürfen und 
älteren Fassungen der StPO werden, soweit nicht anders angegeben, nach der Paragraphen-
bezeichnung der entsprechenden Bestimmungen der heute geltenden StPO zitiert. 
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auch gegen Urteilsbestandteile (§§ 8 III StEG, 59 I, II JGG), hier ist es Verfahrens-
rechtsmittel (§ 304 I), dort bekämpft es Sachentscheidungen (§ 464 III 1, § 59 I, II 
JGG), im einen Fall ist es berufungsähnlich, im anderen eher der Revision ver-
wandt (§ 305 a I 2, § 453 II 2), mitunter bindet es den judex ad quem an die tat-
sächlichen Feststellungen der Vorinstanz (§ 464 III 2), in anderen Fällen erläßt das 
Beschwerdegericht die in der Sache erforderliche Entscheidung (§ 309 II). Das an-
fangs homogen erscheinende Rechtsmittel der Beschwerde scheint seine Gestalt 
nicht aus den Grundzügen der §§ 304 ff. abzuleiten, sondern eher aus Spezialvor-
schriften. Das Rechtsmittel gibt sich schillernd, indem es sich an die Besonderhei-
ten des jeweiligen Verfahrens anpaßt. Es erscheint gleichsam als Chamäleon unter 
den Rechtsmitteln, so daß sich die Frage stellt, welche Bedeutung den §§ 304 ff. 
angesichts der vielfaltigen Spezialregelungen noch zukommt. 

Des Rätsels Lösung liegt in der Erkenntnis, daß die §§ 304 ff. das ordentliche 
Rechtsmittel der Beschwerde, im folgenden als die "Prozeßbeschwerde" bezeich-
net, regeln.2 Soweit das Gesetz an anderer Stelle Rechtsbehelfe als "Beschwerde" 
bezeichnet, sind diese nicht der Gattung der Prozeßbeschwerde zuzurechnen, son-
dern sind Rechtsbehelfe eigener Art, die der Prozeßbeschwerde teils näher, teils 
ferner stehen, je nachdem wie eng sie sich an die Verfahrens gestaltung der Prozeß-
beschwerde anlehnen.3 Charakteristisch für die Prozeßbeschwerde ist, daß sie ihre 
Statthaftigkeit aus § 304 I herleitet.4 Demgegenüber gehören die Rechtsmittel, die 
zwar auch den Namen der Beschwerde tragen, ihre Zulässigkeit aber nicht auf 
§ 304 I gründen, nicht zur Gattung der Prozeßbeschwerde, sondern sind Rechtsmit-
tel eigener Art. Ihr Wesensmerkmal ist, daß ihre Statthaftigkeit anderen Bestim-
mungen als der des § 304 I zu entnehmen ist. 

2 Die Bezeichnung stammt von Gollwitzer, vgl. LR-Gollwitzer § 304 Tz. 86 ("eigentliche 
Prozeßbeschwerde"). 

3 LR-Gollwitzer (§ 304 Tz. 86) führt als Beispiel für derartige Sondervorschriften § 159 I 
3 GVG an. Das darin vorgesehene Rechtsmittel ist keine "Beschwerde im engeren Sinn", also 
keine Prozeßbeschwerde. Ihr eigenständiger Charakter tritt schon aufgrund des besonderen 
Instanzenzuges deutlich zu Tage. Näheres bei Katholnigg § 159 Tz. 1 und Kissel § 159 Tz. 1. 
§ 159 I 3 GVG ist allerdings nicht der einzige Fall der "Beschwerde im weiteren Sinn". Die 
Bestimmungen der §§ 304 ff. sind z.T. auch auf die Beschwerde gegen staatsanwaltschaft-
liche Entscheidungen anzuwenden. Das erörtert BischojJNJW 1986,2097 ff. für die Wieder-
einsetzung bei Versäumung der Beschwerdefrist des § 172 I. V gl. auch BGH MDR 1993, 460 
(der Antrag des Beschuldigten auf gerichtliche Entscheidung gegen die Gewährung von 
Akteneinsicht seitens der StA an den Verletzten ist in entsprechender Anwendung des § 406 e 
IV 2, 1. Halbs. statthaft). In der Terminologie der vorliegenden Arbeit sind Beschwerden im 
weiteren Sinn Rechtsmittel eigener Art. 

4 Der Begriff der Statthaftigkeit wird in dieser Arbeit im Sinn von § 511 ZPO verstanden. 
Es wird zwischen Zulässigkeit im weiteren Sinn und Zulässigkeit im engeren Sinn unter-
schieden. Erstere ist identisch mit der Statthaftigkeit, letztere ist der Statthaftigkeit logisch 
nachrangig und umfaßt die Zulässigkeitsvoraussetzungen im engeren Sinn (Einhaltung der 
Form, Wahrung der Frist usw.). Statthaftigkeit bedeutet "nach der Art der Entscheidung (ab-
gesehen von weiteren Zulässigkeitsvoraussetzungen) grundSätzlich zulässig." In diesem Sinn 
verwendet die StPO den Begriff "zulässig" in § 464 III 1, vgl. dazu LR-Hilger § 464 Tz. 50; 
Schwentker, S. 21; Gössel § 35 B II a und § 36 A; Seier, Nebenentscheidungen, S. 58. 
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2. Die Verfahrensabschnitte der Prozeßbeschwerde (§ 304 I) 

Die Prozeßbeschwerde nach § 304 I ist gegen Verfügungen im Vorverfahren und 
gegen Beschlüsse im ersten Rechtszug und im Berufungsverfahren statthaft. Die 
h.M. versteht unter dem "ersten Rechtszug" das Verfahren, das sich erstmals mit 
dem Beschwerdegegenstand befaßt. 5 Mit dem Wortlaut des § 304 I verträgt sich 
dies nicht, denn dieser stellt den "ersten Rechtszug" dem "Berufungsverfahren" 
gegenüber, so daß beide Begriffe die Instanz beschreiben, in der sich das Verfahren 
befindet. ,,Erster Rechtszug" ist demnach das Verfahren des Gerichts nach Klage-
erhebung, also das Erkenntnisverfahren erster Instanz, ebenso wie "Berufungsver-
fahren" das Erkenntnisverfahren zweiter Instanz bezeichnet. Die gegenteilige Auf-
fassung der h.M., die den Begriff des "ersten Rechtszugs" nicht instanzbeschrei-
bend versteht, widerspricht dem Gesetzeswortlaut und würde bei folgerichtiger 
Anwendung zu Konsequenzen führen, die die h.M. selbst nicht zieht. Ihr geht es 
lediglich darum, die im Wiederaufnahmeverfahren erlassenen Beschlüsse und die 
im Beschwerdeverfahren selbst erfolgte Ablehnung der Wiedereinsetzung der Be-
schwerde zu unterwerfen.6 Dazu ist es aber nicht erforderlich, den § 304 I gegen 
seinen Wortlaut auszulegen.7 Das Wiederaufnahmeverfahren wurde den Gerichten 
erster Instanz zugewiesen, und die in seinem Verlauf erlassenen Entscheidungen 
sind solche "im ersten Rechtszug" i.S. des § 304 I. Wird im Verfahren der (sofor-
tigen) Beschwerde dem Wiedereinsetzungsantrag nicht stattgegeben, so ist diese 
Entscheidung durchaus nach § 46 III beschwerdefähig, ohne daß dem Wortlaut 
des § 304 I Gewalt angetan werden müßte. Es ist nicht einmal notwendig, die im 
Beschwerdeverfahren erlassene Wiedereinsetzungsentscheidung "funktional einer 
Entscheidung in der Berufungsinstanz" gleichzuordnen. 8 Vielmehr kommt es 
darauf an, in welcher Instanz sich der Prozeß befindet. Wurde Wiedereinsetzung 
gegen einen im Berufungsverfahren ergangenen Beschluß versagt, handelt es sich 
um eine ,Jm Berufungsverfahren" erlassene Entscheidung. Geht es um Wiederein-
setzung gegen einen Beschluß erster Instanz, ist dies eine Entscheidung "im ersten 
Rechtszug" - auch wenn das Beschwerdegericht entschieden hat, denn § 304 I 
stellt darauf ab, daß die Entscheidungen "von den Gerichten" im ersten Rechtszug 

5 Ellersiek, S. 64; KK-Engelhardt, § 304 Tz. 4; KMR-Paulus § 304 Tz. 2; Eh. Schmidt, 
Nachtrag I § 304 Tz. 2; wie hier dagegen AK StPO-AltenhainlGünther § 304 Tz. 25 mit aus-
führlicher Begründung. 

6 OLG Köln OLGSt § 304 StPO, S. 5 (7), zum Wiederaufnahmeverfahren; BayObLG 
1949/51, S. 340 und 1952, S. 8, zum Beschwerdeverfahren. 

7 LR-Gollwitzer § 304 Tz. 11 bemerkt zu Recht: "Um zu diesem sachgerechten Ergeb-
nis zu kommen, erscheint es jedoch nicht notwendig, den instanzbeschreibenden Begriffen 
"erster Rechtszug" und "Berufungsverfahren" eine unterschiedliche Bedeutung beizulegen. 
Auch bei funktionaler Betrachtung, die nicht auf den isolierten Beschwerdegegenstand, son-
dern auf die verfahrensrechtliche Zuordnung des jeweiligen Rechtszuges abstellt, wird man 
das den Gerichten der ersten Instanz zugewiesene Wiederaufnahmeverfahren dem ersten 
Rechtszug i. S. des § 304 zuordnen können ... ". 

8 So aber LR-Gollwitzer § 304 Tz. 11. 


